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MedSchR	 Medizinschadensrecht
MHdB	 Münchener Handbuch
MoPeG	 Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
MüKo	 Münchener Kommentar
m. w. N.	 mit weiteren Nachweisen
n. F.	 neue Fassung
NJ	 Neue Justiz (Zeitschrift)
NJW	 Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NJW-RR	 Neue Juristische Wochenschrift  – Rechtsprechungsreport (Zeit-

schrift)
NK-BGB	 Nomos Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Nr.	 Nummer
NRW	 Nordrhein-Westfalen
NZS	 Neue Zeitschrift für Sozialrecht
OLG	 Oberlandesgericht
österrStGB	 Strafgesetzbuch von Österreich
PartGG	 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PatRG	 Patientenrechtegesetz
PETL	 Principles of European Tort Law
PWW	 Prütting/Wegen/Weinreich, Kommentar zum Bürgerlichen Ge-

setzbuch
RabelsZ	 Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-

recht (Zeitschrift)
RGRK	 Reichsgerichtsrätekommentar
RGZ	 Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rn.	 Randnummer
r+s	 Recht und Schaden (Zeitschrift)
Rspr.	 Rechtsprechung
RW	 Rechtswissenschaft (Zeitschrift)
S.	 Seite/Satz/Siehe
s.	 siehe
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SchadÄndG	 Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften
SchuldR	 Schuldrecht
SchuldRModG	 Schuldrechtsmodernisierungsgesetz
SGB	 Sozialgesetzbuch
s. o.	 siehe oben
sog.	 sogenannt
StBerG	 Steuerberatungsgesetz
StGB	 Strafgesetzbuch
StVG	 Straßenverkehrsgesetz
teilw.	 teilweise
VersR	 Versicherungsrecht/Versicherungsrecht (Zeitschrift)
Vorbem.	 Vorbemerkung
VVG	 Gesetz über den Versicherungsvertrag 
z. B.	 zum Beispiel
ZfPW	 Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft (Zeitschrift)
ZPO	 Zivilprozessordnung
ZStW	 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (Zeitschrift)

Das vorliegende Verzeichnis enthält die wichtigsten Abkürzungen, die in dieser Ar-
beit verwendet werden. Im Übrigen wird verwiesen auf Kirchner, Abkürzungsver-
zeichnis der Rechtssprache, 10. Aufl. 2021.



Einleitung

Neminem laedere  – niemanden schädigen: So lautet die Grundlage jeder 
Schadenshaftung.1 Die Schädigung des deliktisch geschützten Rechtsguts der 
körperlichen Unversehrtheit des Patienten ist jedoch die vertraglich geschul-
dete Hauptleistungspflicht des Arztes, sofern jedenfalls die herrschende Kör-
perverletzungsdoktrin zugrunde gelegt wird.2 Nebst des zunächst erscheinen-
den Widerspruchs zu einem der grundlegenden Prinzipien des Haftungsrechts 
offenbart sich damit zugleich: Die Arzthaftung folgt grundsätzlich einem 
System der Zweispurigkeit aus Vertragsrecht und Deliktsrecht, dem das soge-
nannte Kumulationsprinzip zugrunde liegt.3 

In Anbetracht der historischen Entwicklung hat das Arzthaftungsrecht ei-
nige Paradigmenwechsel vollzogen.4 Handelte es sich unter § 847 BGB a. F. 
um eine rein deliktsrechtliche Materie, führte die Neufassung des § 253 Abs. 2 
BGB dazu, dass das von geschädigten Patienten begehrte Schmerzensgeld 
auch auf Grundlage von Verträgen zugesprochen werden konnte. Wegen der 
zwischen Arzt oder Krankenhausträger und Patient üblicherweise bestehenden 
rechtsgeschäftlichen Sonderverbindung in Ausprägung des Behandlungsver-
trags5 rückte somit das Deliktsrecht in den Hintergrund. Gleichzeitig ließ die 
Rechtsprechung zumeist offen, ob sie einen Anspruch aus Vertrag oder Delikt 
zusprach.6 In der Literatur stieß diese Vorgehensweise nicht auf Kritik, weil 
von einem nahtlosen Gleichlauf zwischen Vertrags- und Deliktshaftung aus-
gegangen wurde, sowohl materiell- als auch beweisrechtlich.7

Außer Acht gelassen werden dabei jedoch die (dogmatischen) Besonderhei-
ten, die den beiden Haftungsebenen zugrunde liegen. So wird der Haftungs-
maßstab im Vertragsrecht durch individuell ausgehandelte oder gesetzlich aus
drücklich normierte Verhaltensmaßstäbe konstituiert. Andererseits nimmt das 

1  Picker, JZ 1987, 1041, 1049.
2  Selbst der medizinisch indizierte, lege artis durchgeführte Heileingriff stellt eine 

tatbestandliche Körperverletzung i. R. d. § 823 Abs. 1 BGB dar, s. Teil 1, § 1 B. I. 2.
3  Teil 1, § 2 B. I.
4  Teil 1, § 1 B. I. 1.
5  Zu den Beteiligten und vertraglichen Konstellationen s. Teil 1, § 1 B. II.
6  BGH NJW 1999, 1778, 1779; BGH NJW 1995, 776, 777; BGH NJW 1989, 767, 

768.
7  Spickhoff/Spickhoff, MedR, § 280 BGB Rn. 7; Soergel/Spickhoff, Anh. I § 823 

BGB Rn. 35; Prütting, MedR, Vorbem. § 630a – h BGB Rn. 5.
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Deliktsrecht, insbesondere für den Bereich unmittelbarer Verletzungshandlun-
gen, eine erfolgsbezogene Unrechtsbetrachtung vor. Damit wird dem verhal-
tensbezogenen Vertragsrecht einerseits und dem erfolgsbezogenen Delikts-
recht andererseits eine Parallelität zugesprochen, die in dogmatischer Hinsicht 
nicht unproblematisch ist und daher im Folgenden untersucht wird.8 Ebenfalls 
ist der Inhalt der jeweiligen Sorgfaltsmaßstäbe fraglich, weil das Vertragsrecht 
im Rahmen der Privatautonomie durch die Parteien eigens festgelegte Leis-
tungsziele wahrt, während das Deliktsrecht primär im außervertraglichen Be-
reich die Rechtsgüter gegenüber jedermann schützen soll. Spätestens seit dem 
Patientenrechtegesetz (PatRG) stellt sich die Frage, mit welcher dogmatischen 
Begründung im Deliktsrecht inhaltlich derselbe Maßstab angelegt werden 
kann, wie er für den Bereich des Vertragsrechts in §§ 630a ff. BGB festge-
schrieben wurde.9 Zwar beruht die Kodifikation weitgehend auf etablierten 
Grundsätzen der bisherigen, überwiegend deliktsrechtlichen Rechtsprechung, 
eine Aufarbeitung der dogmatischen Unterschiede ist jedoch nicht erfolgt. 

A. Ziel dieser Arbeit 

Die vorliegende Arbeit unternimmt eine Einordnung der dogmatischen 
Stellung des Arzthaftungsrechts im zweispurigen zivilrechtlichen System aus 
Vertrags- und Deliktshaftung. Sie erfolgt vor dem Hintergrund der Frage, ob 
es zu der in Literatur und Rechtsprechung angenommenen Überschneidung 
zwischen beiden Haftungsebenen kommt. Berücksichtigt wird dabei, inwie-
weit die Besonderheiten der Arzthaftung eine gesonderte dogmatische Lösung 
erfordern, wenn die bisherige Auffassung an ihre Grenzen stößt. Kennzeich-
nend dafür ist der bereits angedeutete Konflikt der vertraglich geschuldeten 
Hauptleistungspflicht im unmittelbar geschützten Rechtsgüterkreis der kör-
perlichen Unversehrtheit des Patienten. 

B. Gang der Untersuchung 

Für diese Zwecke wird in Teil 1 zunächst eine Erläuterung der Grundlagen 
des Arzthaftungsrechts vorgenommen, um die dogmatischen Fragestellungen 
in Teil 2 einzurahmen. Für einen Vergleich zwischen Vertrags- und Delikts-
recht ist essentiell, in welchem Verhältnis beide Ebenen zueinander stehen 
und in welchen Konstellationen es überhaupt zu einer Anspruchskumulation 
kommt. Zudem werden die typischen Vertragskonstellationen aufgezeigt, die 
im weiteren Verlauf eine divergierende Betrachtung erfordern. Auch die Stel-

8  Teil 2, § 4.
9  Teil 2, § 3.
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lung der Arzthaftung im Mittelpunkt zwischen unterschiedlichen Rechtsge-
bieten erlangt Bedeutung für die dogmatische Beurteilung.

Um zu bewerten, inwieweit eine Konvergenz zwischen Vertrags- und De-
liktsrecht in der Arzthaftung vorliegt, werden die Kernbestandteile beider 
Ansprüche verglichen. So erfolgt zunächst eine vergleichende Betrachtung 
vertraglicher Hauptleistungspflichten mit Verkehrspflichten (§ 3), um sodann 
die vertragliche Pflichtverletzung der deliktischen Rechtsgutsverletzung (§ 4) 
gegenüberzustellen. In § 5 wird letztlich die Binnendogmatik beider Ansprü-
che thematisiert, inwieweit es bei der verhaltensgebundenen Beurteilung des 
Unrechts im Bereich des Tatbestandes zu einer Überschneidung mit den An-
forderungen an die verkehrserforderliche Sorgfalt im Rahmen der Fahrlässig-
keit kommt. 

Innerhalb dieser Kapitel erfolgt nach der Konkretisierung des spezifisch 
behandelten Problems (Problemaufriss) zunächst eine Darstellung des status 
quo der zu betrachtenden Elemente unter Zugrundelegung von Literatur und 
Rechtsprechung. Sodann wird auf die Besonderheiten der Arzthaftung und 
etwaige abweichende Beurteilungen aufgrund dogmatischer Eigenarten einge-
gangen. Teil 3 schließt die Arbeit mit einer thesenartigen Zusammenfassung 
der herausgearbeiteten Ergebnisse und Lösungswege (§ 6) sowie einem Fazit 
(§ 7) ab.

Zur besseren Lesbarkeit verwendet diese Arbeit das generische Maskuli-
num. Sofern nicht anders kenntlich gemacht, beziehen sich Personenbezeich-
nungen gleichermaßen auf alle Geschlechter.
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